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Herbsreise mit der Vereinigung „Freunde Schloss und Park Benrath e. V.“ 
 

Hessische Städteperlen – mit Übernachtung im Schlosshotel 
Kultur, Kulinarik und Kunsthandwerk – vom Glockenklang bis zu Lennés Kurpark 

 
 
Möglicher Fahrplan: 
 
Tag 1: Mittwoch, 02.09.2026  
08:00 Uhr  Abfahrt in Düsseldorf-Benrath 
   Ankunft in Sinn bei Herborn 

   Besichtigung Rincker Glocken- und Kunstgießerei 

Rincker Glocken- und Kunstgießerei – Tradition und Kunst im Einklang 
Die Rincker Glocken- und Kunstgießerei zählt zu den renommiertesten Glockengießereien 

Deutschlands und blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte handwerklicher Meisterschaft 

zurück. Bei einer Besichtigung erhalten Sie einen faszinierenden Einblick in dieses 

traditionsreiche Handwerk und moderne Gießtechnik. Sie erleben, wie aus Ton- und 

Wachsmodellen präzise Gussformen entstehen, beobachten den spannenden Bronzeguss 

und sehen, wie jede Glocke nachbearbeitet und auf ihren charakteristischen Klang geprüft 

wird. Ergänzt wird der Rundgang durch Ausstellungen historischer Glocken und kunstvoller 

Metallarbeiten. Am Ende können Sie den einzigartigen Klang der Glocken selbst hören und 

die handwerkliche Perfektion hautnah erleben. 

  Fahrt von Sinn nach Kloster Arnsburg 

Imbiss in der Klostermühle oder im Burgkeller 

  Führung Kloster Arnsburg 

Kloster Arnsburg – Auf den Spuren der Zisterzienser-Mönche zurück ins Mittelalter  
Kuno I. von Münzenberg aus der Ministerialen-Dynastie von Hagen und Arnsburg hatte seine 

ehemalige Burg den Zisterziensern übereignet. 1174 wurde die Stiftung urkundlich besiegelt. 

Sie besichtigen die mittelalterliche Anlage mit der beeindruckenden Ruine der 800 Jahre 

alten Klosterkirche. Die frühere Vorhalle der Kirche, das »Paradies«, dient heute als Kapelle; 

der ehemalige Innenhof des Kreuzgangs als Kriegsopferfriedhof. Sie werfen einen Blick ins 

Dormitorium und schauen den frühgotischen Kapitelsaal an. Die übrigen Klostergebäude, 

prächtige Barockbauten aus dem 18. Jahrhundert, sind bewohnt. 

Kloster Arnsburg  Schlosshotel Gedern 

http://www.kluges-reisen.de/
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Fahrt von Kloster Arnsburg nach Gedern 

   Zimmerbezug im Schlosshotel Gedern, Freizeit z. B. zum Spaziergang  

   durch den historischen Schlosspark 

   Abendessen mit Spezialitäten aus der Schlossküche 

 
Tag 2: Donnerstag, 03.09.2026  
   Frühstück im Hotel 

   Fahrt von Gedern nach Büdingen 

   Stadtführung in Büdingen  

Büdingen – Mittelalterflair und spannende Geschichten 
Erleben Sie eine der besterhaltenen mittelalterlichen Altstädte Deutschlands. Die Führung 

führt durch enge Fachwerkgassen, vorbei an der imposanten Stadtmauer mit ihren Toren, 

zum Schloss Büdingen und weiter zum historischen Marktplatz. Unterwegs erfahren Sie 

spannende Geschichten über Grafen, Bürger und das Alltagsleben vergangener 

Jahrhunderte.  

   Besuch der historischen Metzgerei und Wurstküche  

Historische Metzgerei in Büdingen – Fleischerhandwerk vergangener Zeiten erleben 
Die Historische Metzgerei ist ein liebevoll erhaltenes Kleinod in der Altstadt von Büdingen 

und bietet einen seltenen Einblick in das traditionelle Fleischerhandwerk vergangener 

Jahrhunderte. Beim Betreten des Gebäudes fühlt man sich in eine Zeit zurückversetzt, in der 

noch von Hand geschlachtet, gewürzt und verarbeitet wurde. Originale Arbeitsgeräte, alte 

Ladeneinrichtungen, Waagen, Wurstfüllmaschinen und handgeschmiedete Werkzeuge 

zeigen eindrucksvoll, wie eine Metzgerei früher funktionierte. Besonders charmant ist die 

authentische Atmosphäre: die niedrigen Räume, der alte Verkaufstresen und die sorgfältig 

rekonstruierte Werkstatt erzählen Geschichten von Handwerk, Alltag und regionaler 

Esskultur.  

   Zeit zur freien Verfügung in Büdingen 

   Fahrt nach Steinau an der Straße 

   Besuch des Gebrüder Grimm Hauses 

Gebrüder-Grimm-Haus Steinau 
Das Gebrüder-Grimm-Haus in Steinau an der Straße ist das ehemalige Wohnhaus der Familie 

Grimm und gilt als einer der wichtigsten Erinnerungsorte an die berühmten Märchen-

sammler. In dem eindrucksvollen Renaissance-Fachwerkbau verbrachten Jacob und Wilhelm 

Grimm einen großen Teil ihrer Kindheit – eine prägende Zeit, die später Einfluss auf ihr Werk 

nehmen sollte. Heute beherbergt das Haus ein modernes Museum, das die Welt der Grimms 

lebendig werden lässt. In den historischen Räumen findet man liebevoll gestaltete 

Ausstellungen über das Familienleben, die literarische Arbeit der Brüder und natürlich die 

Entstehung ihrer weltbekannten Märchen. Interaktive Stationen, Originaldokumente, 

Hörspiele und kunstvolle Installationen machen den Besuch zu einem Erlebnis. 

   Zeit zur freien Verfügung in Steinau 

   Rückfahrt von Steinau nach Gedern 

   Zeit zur freien Verfügung 

   Abendessen mit Spezialitäten aus der Schlossküche 

 

 

http://www.kluges-reisen.de/
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Tag 3: Freitag, 04.09.2026    
 Frühstück im Hotel; anschließend Hotel Check-out 

   Besuch der historischen Seifensiederei mit Siedevorführung  

in Gedern, neben dem Schlosshotel 

Historische Seifensiederei Gedern – ein seltenes Handwerk mit allen Sinnen erleben 
In der historischen Seifensiederei erleben Sie, wie früher aus einfachen natürlichen Zutaten 

echte Handwerkskunst entstand. Bei einer lebendigen Siedevorführung wird Schritt für 

Schritt gezeigt, wie Öle und Lauge miteinander reagieren, wie die Seife eingerührt, verfeinert 

und schließlich in Formen gegossen wird. Alte Werkzeuge, traditionelle Rezepte und der Duft 

frisch hergestellter Seife machen die Vorführung zu etwas Besonderem: hier wird Geschichte 

nicht nur erzählt, sondern sichtbar, hörbar und riechbar gemacht. 

   Fahrt von Gedern nach Bad Homburg 

Zeit zur freien Verfügung zum Mittagsimbiss  

Bad Homburg  - Das elegante Flair der Kurstadt erleben  

   Gartenspaziergang durch den Kurparkgarten von Lenné 

  

Lustwandeln wie zur Kaiserzeit  
Spaziergang durch einen der größten und schönsten Kurparks Deutschlands. Der königlich 

preußische Gartenbaudirektor Peter Joseph Lenné wurde 1856 mit dem Aufbau des Bad 

Homburger Kurparks beauftragt. An Größe und Schönheit sollte er möglichst alle Kuranlagen 

übertreffen. Diese Anlage ist die einzige seiner Schöpfungen, die unverändert erhalten 

geblieben ist. Im Laufe der Jahrzehnte ist Gartenbaumeister Lennés Gesamtkunstwerk, 

gehegt und gepflegt, tatsächlich zu einer der schönsten und größten Anlagen Deutschlands 

geworden. Als Englischer Landschaftspark prägen weite Wiesenflächen und Solitärbäume, 

dichte Gehölzgruppen, Alleen, geschwungene Wege und ein Weiher den fast 40 Hektar 

großen Kurpark. Historische Bauten und Denkmäler zeugen von der Geschichte des einstigen 

Weltbades, so z.B. das „Brunnensälchen“, in dem heute wieder die Spielbank residiert, das 

Kaiser-Wilhelms-Bad, die Orangerie oder die beiden Thai-Salas. 

 

Ca. 16:30 – 20:00 Uhr: Rückfahrt von Bad Homburg nach Düsseldorf 

 
                  Programmänderungen vorbehalten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kluges-reisen.de/
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Termin: 02.09.-04.09.2026 
 
Inklusivleistungen 
 Busreise ab/bis Düsseldorf-Benrath 

 2 x Übernachtung/Frühstück im Schlosshotel Gedern ***, Gedern 

Das historische Schlosshotel liegt direkt im gepflegten und restaurierten Schlosskomplex 

von Gedern. In einem Flügel des Schlosses befindet sich auch das Rathaus des Ortes. 

Nebenan der weitläufige Schlosspark mit uraltem Baumbestand. Untergebracht sind Sie 

entweder im eigentlichen Schlosshotel oder in der modernisierten Villa (ca. 150m entfernt). 

In beiden Häusern sind die Zimmer über Treppen mit Handlauf erreichbar (kein Lift; das 

Personal ist bei An- und Abreise beim Koffertransport behilflich!).  Alle Zimmer sind 

individuell in Schnitt und Einrichtung und verfügen über Dusche/Bad, WC, Telefon, TV, 

Minibar und W-LAN.  

Die Räumlichkeiten des Schlosses bieten ein besonderes Schlossambiente. Das Haus ist für 

seine gute Küche bekannt. Frühstück und Abendessen werden im Schlossrestaurant bzw. 

Frühstücksraum eingenommen. (auch die Gäste der Villa).  

 2 x Abendessen aus der Schlossküche  

 Besuch und Führung durch die historische Glocken- und Kunstgießerei  

 Führung Kloster Arnsburg 

 Führung Glockengießerei 

 Eintritt Kloster Arnsburg 

 Mittagsimbiss Kloster Arnsburg 

 Stadtführung durch Büdingen  

 Eintritt in die historische Metzgerei und Wurstküche  

 Führung und Eintritt Gebrüder Grimm Haus in Steinau 

 Demonstration der Historischen Seifensiederei in Gedern 

 Führung durch den von Peter Joseph Lenné gestalteten Kurpark in Bad Homburg   

 Bettensteuer der Stadt Gedern 
 

Reisepreis:   
679,- € pro Person im Doppelzimmer  

98,- EUR Einzelzimmerzuschlag (begrenzte Verfügbarkeit)   
  

Mindestteilnehmerzahl    
23 Personen - Maximal 30 Personen 

     

Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen der  
KLUGES REISEN — Reisebüro am Kölner Tor GmbH 

http://www.kluges-reisen.de/


 

 

     Anmeldung zur Reise  
  Hessische Städteperlen – mit  

  Übernachtung im Schlosshotel 
 

02.09.-04.09.2026 

 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu der mir angebotenen Reise der Vereinigung  
 „Freunde Schloss und Park Benrath e. V.“ nach Hessen an.   

 

BiƩe buchen Sie für mich:        

□ Doppelzimmer                     □ Einzelzimmer    

Reisepreis pro Person 679,-€   Einzelzimmerzuschlag 98,- €          

              

□ Ich interessiere mich für den Abschluss einer ReiserücktriƩsversicherung - biƩe senden Sie mir ein unverbindliches Angebot!  
 

Teilnehmer 1             Teilnehmer 2 (bei Buchung Doppelzimmer)  
 

____________________________________________________    ____________________________________________ 

Name/Vorname 

(lt. Personalausweis/Reisepass)   
 

____________________________________________________    ____________________________________________ 

Geb.Datum  

 

____________________________________________________    ____________________________________________ 

NaƟonalität  
 

____________________________________________________    ____________________________________________ 

Straße/Hausnr. 
 

____________________________________________________    ____________________________________________ 

PLZ/Ort 
 

____________________________________________________    ____________________________________________ 

Telefonnr. 
 

____________________________________________________    ____________________________________________ 

Mobil-Nr. 
 

____________________________________________________    ____________________________________________ 

Email           

 

KLUGES REISEN weist darauf hin, dass es auf Grundlage seiner allgemeinen GeschäŌsbedingungen täƟg ist. Diese Reiseanmeldung wird durch meine 
UnterschriŌ verbindlich. Die Reise- und Zahlungsbedingungen des Reiseveranstalters habe ich zur Kenntnis genommen. Hiermit erkläre ich, dass ich 
für die VerpŇichtungen der von mir angemeldeten Reiseteilnehmer gegenüber dem Reiseveranstalter wie für meine eigenen einstehen werde. 
Mündliche Absprachen bedürfen einer schriŌlichen Vereinbarung. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten von KLUGES REISEN für bestehende und künŌige Buchungen in dem büroeige-
nen Stammdatensystem gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Mir ist bewusst, dass meine Daten zur Abwicklung der Reise an die betroīe-
nen Leistungsträger weitergeleitet werden müssen. 
 

Ich wurde vor Buchung über meine Rechte nach § 651 a ī. BGB, Art.250ī. EGBGB informiert und habe das passende FormblaƩ für meine Reise im 
Vorfeld erhalten. 
 

□ Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten von KLUGES REISEN für KundeninformaƟonen und Werbezwecke (z.B. 
NewsleƩer, Mailing) in unserem büroeigenen Stammdatensystem gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. Außerdem ist mir bekannt, dass 
ich jederzeit AuskunŌ über meine gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen und einsehen kann. Diese Einwilligung kann ich jederzeit 
widerrufen. Bei der zuständigen Aufsichtsbehörde kann Beschwerde eingereicht werden. 
 

Erhalt der TeilnahmebestäƟgung nach Eingang der Anmeldung 

 

Düsseldorf, den .............................   
 

.........................................................................................................   ……………………………………………………………………….. 

Zu senden an: 
Frau Ursula Schiefer 

Mendelweg 10 

40591 Düsseldorf 

Tel.: 0211-750287 

Mobil: 0157-74256410 

E-Mail: ursulaschiefer@t-online.de 

 

MindesƩeilnehmerzahl: 23 Personen 

HöchsƩeilnehmerzahl: 30 Personen 



Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr Reisebüro oder unsere Buchungsstelle Tel: 0211-2295080 (Düsseldorf) � www.kluges-reisen.de
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Allgemeine Reisebedingungen für KLUGES REISEN – Reisebüro am Kölner Tor GmbH
Die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen 

(ARB) werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 

zwischen dem Kunden (= Reisender) und dem Reise-

veranstalter KLUGES REISEN – Reisebüro am Kölner 

Tor GmbH (nachfolgend KLUGES REISEN genannt) zu 

Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Die 

ARB ergänzen die gesetzlichen VorschriŌ en der §§ 
651a ff . BGB und der ArƟ kel 250 und 252 des EGBGB 
und füllen diese aus. Bei Buchung einer Pauschalrei-

se ist Vertragspartner des Reiseveranstalters der 

Reisende – hierbei ist es unerheblich, ob der Reisen-

de die Pauschalreise selbst in Anspruch nimmt oder 

er den Vertrag für einen anderen Reiseteilnehmer 

schließt. 

Diese ARB gelten ausdrücklich nicht, wenn der Rei-

sende keine Pauschalreise i.S. der §§ 651a ff . BGB, 
sondern lediglich einzelne Reiseleistungen (z.B. Nur-

Hotel, Mietwagen) von KLUGES REISEN bucht. Dies 

gilt auch dann, sofern dem Reisenden für die einzel-

ne Reiseleistung ein Sicherungsschein zur Absiche-

rung des bezahlten Reisepreises ausgehändigt oder 

soweit KLUGES REISEN ausdrücklich als Reisever-

miƩ ler einer einzelnen Reiseleistung oder einer ver-
bundenen Reiseleistung gem. § 651w BGB täƟ g wird 
und den Reisenden vor Buchung gesondert und un-

missverständlich darauf hinweist. 

1. Anmeldung und Abschluss des 

 Pauschalreise vertrags 

1.1 Grundlage dieses Angebotes von KLUGES REISEN 

ist die Reiseausschreibung im Katalog bzw. Prospekt, 

auf seiner Website, in einem individuellen Angebot 

oder einem sonsƟ gen Medium von KLUGES REISEN, 
nebst ergänzenden InformaƟ onen von KLUGES REI-
SEN für die jeweilige Reise, soweit diese dem Rei-

senden bei Buchung vorliegen.

Durch die Reiseanmeldung (Buchung) bietet der Rei-

sende KLUGES REISEN den Abschluss des Reisever-

trages für die angegebenen Personen verbindlich 

an. Der Reisende hat für alle Vertragsverpfl ichtun-
gen von Mitreisenden, für die er die Buchung vor-

nimmt, wie für seine eigenen einzustehen, soweit er 

diese Verpfl ichtung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen hat. 

1.2 Über die Reise erhalten Sie eine Buchungsbestä-

Ɵ gung. Diese kann Ihnen KLUGES REISEN auch per 
Email zusenden, sofern Art. 250 EGBGB nichts ande-

res besƟ mmt. BiƩ e prüfen Sie die BuchungsbestäƟ -
gung unverzüglich auf ihre RichƟ gkeit hin. Enthält 
die BuchungsbestäƟ gung Abweichungen oder Feh-
ler, teilen Sie dies KLUGES REISEN biƩ e unverzüglich 
mit.

1.3 Weicht die ReisebestäƟ gung inhaltlich von der 
Reiseanmeldung ab, so gilt diese ReisebestäƟ gung 
als ein neues Angebot, an das KLUGES REISEN für 

die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag 

kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes 

zustande, sofern KLUGES REISEN auf die Änderung 

hingewiesen hat und diesbezüglich seine vorvertrag-

lichen InformaƟ onspfl ichten erfüllt hat und der Rei-
sende innerhalb der Bindungsfrist KLUGES REISEN 

gegenüber die Annahme ausdrücklich oder schlüssig 

durch (An-) Zahlung des Reisepreises erklärt.

2. Widerrufsrecht

KLUGES REISEN weist darauf hin, dass Buchungen 
von Pauschalreisen im Fernabsatz (z.B. telefonisch, 
per E-Mail) nicht nach den §§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 
2 Satz 1 Nr. 9 BGB widerrufen werden können.

3. Bezahlung

3.1 Nach Vertragsschluss wird eine Anzahlung in Hö-
he von 20% des Reisepreises fällig, sofern der Siche-
rungsschein gemäß § 651r Abs. 4 Satz 1 BGB, Art. 
252 EGBG an den Reisenden in Texƞ orm übermiƩ elt 
wurde. Der Restbetrag ist, sofern die Reise nicht 
mehr aus den in Ziff . 7.1 genannten Gründen abge-
sagt werden kann und der Sicherungsschein in Text-
form übermiƩ elt wurde, 21 Tage vor ReiseantriƩ  zur 
Zahlung fällig. In Ausnahmefällen kann der Veran-
stalter auch eine höhere Anzahlung verlangen. Dies 
muss der Veranstalter gesondert begründen.

3.2 Bei kurzfrisƟ gen Buchungen, d.h. Buchungen, 
die so kurzfrisƟ g vor ReiseantriƩ  erfolgen, dass der 
gesamte Reisepreis bereits fällig ist oder KLUGES 
REISEN die Reise nicht mehr wegen Nichterreichung 
der Teilnehmerzahl absagen kann, ist der gesamte 
Reisepreis sofort zur Zahlung nach in Texƞ orm er-
folgter ÜbermiƩ lung des Sicherungsscheines fällig.
3.3 Prämien für Versicherungen und sonsƟ ge Ausla-
gen wie Storno- und Umbuchungsentgelte sind nach 
Rechnungsstellung vollständig zur Zahlung fällig.

3.4 Sofern der Reisende die Anzahlung oder Rest-
zahlung trotz erhaltenen Sicherungsscheins nicht 
zum jeweiligen Fälligkeitstag leistet, ist KLUGES REI-
SEN berechƟ gt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Vertrag zurückzutreten und den Reisenden mit den 
in Punkt 5 geregelten Stornierungskosten zu belas-
ten.

4. Leistungen und Leistungsänderungen

4.1 KLUGES REISEN ist es bis zu 20 Tage vor Reisebe-
ginn gestaƩ et, bei unerheblichen Abweichungen des 
Vertragsinhalts, sowie bei Preisänderungen bis zu 
8 % des Reisepreises eine Vertragsanpassung einsei-
Ɵ g vorzunehmen. In diesem Zusammenhang behält 
sich KLUGES REISEN gem. §§ 651 f Abs.1 und 2 BGB 
vor, den vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung 
von Kosten DriƩ er, das sind Beförderungskosten, 
Steuern und Wechselkurse, nach den folgenden Be-
sƟ mmungen anzupassen:
–  Bei erhöhten Treibstoņ  osten kann KLUGES REI-

SEN für eine sitzplatzbezogene Erhöhung den Er-
höhungsbetrag ohne Abzüge ersetzt verlangen;

–  In anderen Fällen werden die vom Beförderungs-
unternehmen geforderten zusätzlichen Beförde-
rungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des ver-
einbarten BeförderungsmiƩ els geteilt. Der sich 
hieraus ergebende Erhöhungsbetrag ist KLUGES 
REISEN zu erstaƩ en.

–  Bei erhöhten Hafen- oder Flughafengebühren sind 
Sie verpfl ichtet, KLUGES REISEN den Diff erenzbe-
trag zu erstaƩ en.

–  Bei der Änderung der Wechselkurse nach Ab-
schluss des Reisevertrags ist KLUGES REISEN be-
rechƟ gt, den Reisepreis um den Erhöhungsbetrag 
heraufsetzen.

Im Rahmen des Vorbehalts verpfl ichtet sich KLUGES 
REISEN zugleich, dass auch Senkungen der oben be-
nannten Kosten an Sie weitergegeben werden. 

4.2 Bei erheblichen Abweichungen des Vertrags be-

steht für Sie hingegen die Möglichkeit gem. § 651 g 
Abs.1 BGB entweder das Angebot von KLUGES REI-

SEN zur Vertragsänderung anzunehmen oder unent-

geltlich vom Vertrag zurückzutreten. Das Angebot 

zur Preiserhöhung kann nicht später als 20 Tage vor 

Reisebeginn und das Angebot zur sonsƟ gen Ver-
tragsänderung nicht nach Reisebeginn unterbreitet 

werden. In diesem Zusammenhang kann KLUGES 

REISEN Ihnen auch wahlweise die Teilnahme an ei-

ner anderen Pauschalreise gem. § 651g Abs. 2 BGB 
anbieten. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Wenn 

Sie nicht innerhalb der von KLUGES REISEN gesetz-

ten Frist reagieren, gilt die Vertragsänderung als an-

genommen.

4.3 Sollte es zu einer Abweichung von EigenschaŌ en 
der Reiseleistung kommen, werden Sie hierüber un-

verzüglich auf einem dauerhaŌ en Datenträger (z.B. 
Email, Brief,..) klar und verständlich informiert.

4.4 Es besteht auf Anfrage die Möglichkeit vor Reise-

beginn, aber nicht später als 7 Tage vor Reisebeginn, 
den Reisevertrag auf einen DriƩ en i.S.d. § 651 e 
Abs.1 BGB zu übertragen. 

4.5 Sollen auf Ihren Wunsch nach der Buchung der 

Reise Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des 

Reiseziels, des Ortes des ReiseantriƩ s, der Unter-
kunŌ  oder der Beförderungsart vorgenommen wer-
den, so können Kosten entstehen. Der Reiseveran-

stalter kann für Änderungen eine Gebühr verlangen, 

die sich anhand des jeweiligen Aufwands berechnet. 

5. RücktriƩ , Kündigung
5.1 Sie können vor Reisebeginn jederzeit vom Ver-

trag zurücktreten. Eine entsprechende Erklärung ist 

KLUGES REISEN in Texƞ orm zu übermiƩ eln. Mit der 
wirksamen Erklärung verliert KLUGES REISEN den 

Anspruch auf den Reisepreis. Sind KLUGES REISEN 

aufgrund Ihres RücktriƩ s Kosten entstanden, so sind 
Sie verpfl ichtet diese Aufwendungen zu erstaƩ en. 
KLUGES REISEN hat in diesem Zusammenhang die 

Möglichkeit Entschädigungspauschalen festzulegen. 

Sie können auch von KLUGES REISEN verlangen, die 

Höhe der Entschädigung konkret zu begründen.

5.2 Grundsätzlich besƟ mmt sich der Entschädi-
gungsanspruch nach dem Reisepreis abzüglich der 

ersparten Aufwendungen und abzüglich dessen, was 

KLUGES REISEN durch anderweiƟ ge Verwendung 
der Reiseleistungen erhält.

–  Stornostaff el: Der Ersatzanspruch von KLUGES 
 REISEN ist unter BerücksichƟ gung der gewöhnlich 
ersparten Aufwendungen und möglicher ander-

weiƟ ger Verwendung pauschaliert gemäß nachste-
hender Staff elung (pro Buchung): 

 Bei Bus- und Flugreisen 

 bis 45 Tage vor Anreise  20 % 
 44. - 30. Tag vor Anreise  30 % 
 29. - 22. Tag vor Anreise  40 % 
 21. - 15. Tag vor Anreise  55 % 

 14. - 7. Tag vor Anreise  70 % 
 6. - 1. Tag vor Anreise   85 % 

 am Tag des ReiseantriƩ s 
 oder bei NichtantriƩ    95 % 
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 Bei Kreuzfahrten

 bis 50 Tage vor Anreise  20 % 

 49. - 31. Tag vor Anreise  35 % 

 30. - 15. Tag vor Anreise  55 % 

 14. - 7. Tag vor Anreise  70 % 

 6. - 2. Tag vor Anreise   85 %

 1 Tag vor Anreise   95 %

 bei NichtantriƩ    100 %
–  Höhere Entschädigung: KLUGES REISEN behält es 

sich vor, anstelle der genannten Pauschale eine 
höhere Entschädigung zu fordern.

–  Ausschluss der Entschädigung: Die Entschädigung 
ist ausgeschlossen, wenn

 �   Sie aufgrund einer erheblichen Vertragsände-
rung i.S.d. § 651g Abs.3 BGB zurücktreten;

 •  unvermeidbare und außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, § 651h Abs.3 BGB;

 �  wenn KLUGES REISEN vom Vertrag gem. 
§ 651h Abs.4 BGB zurücktriƩ .

5.3 KLUGES REISEN kann ebenfalls vor Reisebeginn 
vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall enƞ ällt 
auch der Anspruch auf den Reisepreis. Er hat dies 
unverzüglich mitzuteilen.

5.4 KLUGES REISEN kann zurücktreten, wenn

–  die angegebene MindesƩ eilnehmerzahl nicht er-
reicht wird. In diesem Fall sind die Fristen nach 
§ 651h Abs.4 Nr.1 BGB zu beachten.

–  unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände 
vorliegen.

5.5 KLUGES REISEN kann sich nur auf eine Mindest-
teilnehmerzahl berufen, wenn diese deutlich in der 
BuchungsbestäƟ gung angegeben wurde oder ein 
entsprechender Hinweis auf die nöƟ gen Angaben in 
Reiseausschreibungen oder Katalogen erfolgte.

5.6 In jedem Fall hat KLUGES REISEN die auf den Rei-
sepreis geleisteten Zahlungen unverzüglich zurück-
zuerstaƩ en.
5.7 Während der Reise kann KLUGES REISEN nur den 
Vertrag kündigen, wenn Sie sich trotz erfolgter Ab-
mahnung weiterhin vertragswidrig verhalten. Sollte 
das vertragswidrige Verhalten auf eine Verletzung 
der vorvertraglichen InformaƟ onspfl icht zurückzu-
führen sein, ist ein Kündigungsrecht in diesem Fall 
ausgeschlossen. Bezüglich einer Entschädigung gilt 
das unter Ziff . 5.2 Gesagte.

6. Gewährleistung 
6.1 Ihnen stehen bei Mängeln gegenüber KLUGES 
REISEN die Gewährleistungsrechte des § 651i BGB 
zur Verfügung. Dazu müssen sie den Mangel unver-
züglich bei der Reiseleitung vor Ort oder bei einer 
der zuständigen Kontaktstellen anzeigen. Vorrangig 
hat KLUGES REISEN Abhilfe nach § 651k BGB zu leis-
ten. Wird eine Mängelanzeige schuldhaŌ  unterlas-
sen, bestehen weder Minderungs- noch Schadens-
ersatzansprüche.

6.2 Von den Gewährleistungsrechten sind umfasst:

– Abhilfe

– Minderung

– Schadensersatz

– Kündigung

6.3 In jedem Fall hat KLUGES REISEN Beistand zu 
leisten, § 651 q BGB. Damit ist gemeint, dass KLU-
GES REISEN InformaƟ onen zu Gesundheitsdiensten, 
Behörden und Konsulaten bereitstellt, sowie bei der 
Herstellung von FernkommunikaƟ onsverbindungen 
und der Suche nach anderen Reisemöglichkeiten un-

terstützt. Sollten Sie die den Beistand erfordernden 
Umstände schuldhaŌ  herbeiführen, sind Sie KLUGES 
REISEN zum Ersatz der Aufwendungen verpfl ichtet.
6.4 Sie haben die Möglichkeit der Kündigung, wenn 
die Reise aufgrund eines Mangels erheblich beein-
trächƟ gt wird, § 651l Abs.1 BGB. Grundsätzlich ist 
KLUGES REISEN vor Kündigung eine angemessene 
Frist zur Abhilfe zu setzen. KLUGES REISEN verpfl ich-
tet sich alle aufgrund der erfolgten Kündigung er-
sparten Kosten zurückzuerstaƩ en. Eventuelle Mehr-
kosten für eine neue Rückbeförderung sind von 
KLUGES REISEN zu tragen. Das Kündigungsrecht von 
KLUGES REISEN aufgrund außerordentlicher Gründe 
bleibt hiervon unberührt.

6.5 Ein Gepäckschaden oder eine verzögerte Zustel-
lung von Gepäck muss unverzüglich bei der zustän-
digen FluggesellschaŌ  angezeigt und eine Schaden-
anzeige ausgefüllt werden. FluggesellschaŌ en 
lehnen in der Regel ErstaƩ ungen ab, wenn die Scha-
densanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Im Übrigen 
ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehllei-
tung von Reisegepäck der Reiseleitung oder der ört-
lichen Vertretung oder, falls diese nicht erreichbar 
ist, KLUGES REISEN anzuzeigen. Bei fehlender Scha-
densanzeige kommen Ansprüche nicht in Betracht. 
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren 
SchriƩ e zu unternehmen, um eventuelle Schäden 
gering zu halten.

7. HaŌ ung
7.1 Die HaŌ ung von KLUGES REISEN wird für Schä-
den, die keine Körperschäden sind und die nicht 
schuldhaŌ  herbeigeführt werden auf das Dreifache 
des Reisepreises beschränkt. Die HaŌ ungshöchst-
summe gilt jeweils je Kunde und Reise. Möglicher-
weise darüberhinausgehende Ansprüche im Zusam-
menhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer 
Übereinkommen bleiben von der Beschränkung un-
berührt.

7.2 KLUGES REISEN haŌ et nach Maßgabe des § 651 
x BGB für den Schaden, der Ihnen aufgrund eines 
technischen Fehlers im Buchungssystem bzw. wäh-
rend des Buchungsvorgangs entstanden ist, es sei 
denn den Veranstalter triŏ   hieran kein Verschulden.

8. IdenƟ tät des ausführenden 
 LuŌ fahrtunter nehmens
Entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung 
von Fluggästen über die IdenƟ tät des ausführenden 
LuŌ fahrtunternehmens ist der Veranstalter ver-
pfl ichtet Sie über die IdenƟ tät des ausführenden 
LuŌ fahrtunternehmens zu informieren. Das gilt 
auch, wenn sich nach Vertragsschluss die Fluggesell-
schaŌ  ändern sollte. Eine Liste der Fluggesellschaf-
ten mit EU-Betriebsverbot ist unter hƩ p://ec.
europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/in-
dex_de.htm einzusehen.

9. EinreisebesƟ mmungen
KLUGES REISEN informiert Sie zu Reisepass-, Visa-, 
Devisen und GesundheitsbesƟ mmungen des jeweili-
gen Landes. Hierbei geht KLUGES REISEN davon aus, 
dass Sie deutscher Staatsbürger sind und keine Be-
sonderheiten, z.B. eine doppelte StaatsbürgerschaŌ  
vorliegen. Bei Abweichungen biƩ en wir um aus-
drücklichen Hinweis. Die Vorgaben und Anforderun-
gen können sich jederzeit ändern. Bei Buchung über 
ein Reisebüro oder eine andere Buchungsstelle wird 
diese InformaƟ onspfl icht übertragen.

Die Beschaff ung von Visa oder anderen erforderli-
chen Dokumente übernimmt KLUGES REISEN nur in 
Ausnahmefällen und bei ausdrücklicher Vereinba-
rung. Die Vereinbarung muss in Texƞ orm erfolgen. 
Sie verpfl ichten sich KLUGES REISEN gegenüber alle 
im Zusammenhang mit der Beschaff ung der Doku-
mente entstandenen Kosten, insbesondere Tele-
kommunikaƟ onskosten und Kosten von Kurierdiens-
ten zu erstaƩ en. KLUGES REISEN haŌ et nicht für den 
rechtzeiƟ gen Zugang der angeforderten Unterlagen 
oder Papiere, es sei denn KLUGES REISEN triŏ   hier-
an ein Verschulden.

10. Gäste mit eingeschränkter Mobilität
Die Reisen von KLUGES REISEN sind für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behin-
derungen oder Handicaps im Allgemeinen nicht ge-
eignet. Abhängig von der konkreten Reise und nach 
individueller Vereinbarung ist eine Teilnahme ggf. 
möglich.

11. Datenschutz
KLUGES REISEN erhebt und verwendet Ihre perso-
nenbezogenen Daten in ÜbereinsƟ mmung mit der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die Daten-
schutzerklärung können Sie einsehen unter hƩ ps://
www.kluges-reisen.de/datenschutz/.

12. Streitbeilegungsverfahren
KLUGES REISEN weist nach § 36 Verbraucherstreit-
beilegungsgesetz (VSBG) darauf hin, dass KLUGES 
REISEN nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und hierzu 
auch gesetzlich nicht verpfl ichtet ist. Sollte sich nach 
Drucklegung eine gesetzliche Pfl icht zur Teilnahme 
an einem solchen Streitbeilegungsverfahren erge-
ben oder sollte KLUGES REISEN freiwillig daran teil-
nehmen, wird KLUGES REISEN die Reisenden hierü-
ber auf einem dauerhaŌ en Datenträger informieren.

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
13.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Rei-
senden und KLUGES REISEN fi ndet deutsches Recht 
Anwendung.

13.2 Der Reisende kann KLUGES REISEN nur an des-
sen Sitz verklagen. Für Klagen von KLUGES REISEN 
gegen de n Kunden ist der Wohnsitz des Reisenden 
maßgebend. 
13.3 Falls sich eine der vorstehenden BesƟ mmun-
gen als unwirksam oder nicht durchsetzbar erwei-
sen sollte, bleiben die übrigen BesƟ mmungen wei-
terhin gülƟ g. Die Vertragspartner verpfl ichten sich 
vielmehr, einer Regelung zuzusƟ mmen, durch die 
der mit der unwirksamen oder nichƟ gen BesƟ m-
mung verfolgte Sinn und Zweck im wirtschaŌ lichen 
Bereich weitgehend erreicht wird. Das gleiche gilt 
im Falle einer Regelungslücke.

Reiseversicherungen:
KLUGES REISEN empfi ehlt generell den Abschluss ei-
ner Reise-RücktriƩ skosten- und Abbruchversiche-
rung und einer Auslands-Reise-Krankenversicherung 
einschließlich Deckung der Rückführungskosten bei 
Unfall, Krankheit oder Tod.

GülƟ g ab 01.07.2019  



Versicherungsschein-Nr.:  

Dieser Sicherungsschein gilt für den Buchenden und alle Reiseteilnehmer. 

Der Sicherungsschein gilt nur für Pauschalreisen, die bis zum (einschließlich) gebucht  

wurden; Antritt oder Beendigung der Reise haben dagegen keine Bedeutung für seine Gültigkeit. 

Dem Reisenden steht im Fall der Insolvenz der / des   

gegenüber dem unten angegebenen Absicherer unter den gesetzlichen Voraussetzungen ein unmittelbarer 

Anspruch im Sinne des § 651r Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu. 

Die Einstandspflicht des Absicherers für die zu erbringenden Leistungen ist auf 1 Million Euro für jeden 

Insolvenzfall begrenzt. Sollte diese Summe nicht für alle Reisenden ausreichen, so verringern sich die 

einzelnen Leistungs ansprüche der Reisenden in dem Verhältnis, in dem der Gesamtbetrag ihrer Ansprüche  

zum Höchstbetrag steht.  

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Absicherer: 

R+V Allgemeine Versicherung AG R+V Allgemeine Versicherung AG 

Raiffeisenplatz 1 Raiffeisenplatz 1 

65189 Wiesbaden 65189 Wiesbaden 

Telefon: +49 611 533-5859

Was müssen Sie im Schadenfall tun? 

www.reiseschaden.ruv.de

01 334 50 8912 001 0  01.24 

R+V Allgemeine Versicherung AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats: Generaldirektor Dr. Norbert Rollinger.  
Vorstand: Dr. Klaus Endres, Vorsitzender; Jens Hasselbächer, Tillmann Lukosch, Julia Merkel, Marc René Michallet. Sitz: 
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, Handelsregister Nr. HRB 2188, Amtsgericht Wiesbaden, USt-IdNr. DE 811198334 

Alexander Niemeyer Thomas Marloh 

  Bitte beachten Sie: Ein Sicherungsschein ist keine Reiserücktrittsversicherung!

Sicherungsschein für Pauschalreisen  
gemäß § 651r des Bürgerlichen Gesetzbuchs

R+V Allgemeine Versicherung AG

406 90 101063208

01.04.2026

Reisebüro Am Kölner Tor GmbH

Gräulinger Str. 2

40625 Düsseldorf
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Allgemeine Reisebedingungen für KLUGES REISEN – Reisebüro am Kölner Tor GmbH
Die nachfolgenden Allgemeinen Reisebedingungen 

(ARB) werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 

zwischen dem Kunden (= Reisender) und dem Reise-

veranstalter KLUGES REISEN – Reisebüro am Kölner 

Tor GmbH (nachfolgend KLUGES REISEN genannt) zu 

Stande kommenden Pauschalreisevertrages. Die 

ARB ergänzen die gesetzlichen VorschriŌ en der §§ 
651a ff . BGB und der ArƟ kel 250 und 252 des EGBGB 
und füllen diese aus. Bei Buchung einer Pauschalrei-

se ist Vertragspartner des Reiseveranstalters der 

Reisende – hierbei ist es unerheblich, ob der Reisen-

de die Pauschalreise selbst in Anspruch nimmt oder 

er den Vertrag für einen anderen Reiseteilnehmer 

schließt. 

Diese ARB gelten ausdrücklich nicht, wenn der Rei-

sende keine Pauschalreise i.S. der §§ 651a ff . BGB, 
sondern lediglich einzelne Reiseleistungen (z.B. Nur-

Hotel, Mietwagen) von KLUGES REISEN bucht. Dies 

gilt auch dann, sofern dem Reisenden für die einzel-

ne Reiseleistung ein Sicherungsschein zur Absiche-

rung des bezahlten Reisepreises ausgehändigt oder 

soweit KLUGES REISEN ausdrücklich als Reisever-

miƩ ler einer einzelnen Reiseleistung oder einer ver-
bundenen Reiseleistung gem. § 651w BGB täƟ g wird 
und den Reisenden vor Buchung gesondert und un-

missverständlich darauf hinweist. 

1. Anmeldung und Abschluss des 

 Pauschalreise vertrags 

1.1 Grundlage dieses Angebotes von KLUGES REISEN 

ist die Reiseausschreibung im Katalog bzw. Prospekt, 

auf seiner Website, in einem individuellen Angebot 

oder einem sonsƟ gen Medium von KLUGES REISEN, 
nebst ergänzenden InformaƟ onen von KLUGES REI-
SEN für die jeweilige Reise, soweit diese dem Rei-

senden bei Buchung vorliegen.

Durch die Reiseanmeldung (Buchung) bietet der Rei-

sende KLUGES REISEN den Abschluss des Reisever-

trages für die angegebenen Personen verbindlich 

an. Der Reisende hat für alle Vertragsverpfl ichtun-
gen von Mitreisenden, für die er die Buchung vor-

nimmt, wie für seine eigenen einzustehen, soweit er 

diese Verpfl ichtung durch ausdrückliche und geson-
derte Erklärung übernommen hat. 

1.2 Über die Reise erhalten Sie eine Buchungsbestä-

Ɵ gung. Diese kann Ihnen KLUGES REISEN auch per 
Email zusenden, sofern Art. 250 EGBGB nichts ande-

res besƟ mmt. BiƩ e prüfen Sie die BuchungsbestäƟ -
gung unverzüglich auf ihre RichƟ gkeit hin. Enthält 
die BuchungsbestäƟ gung Abweichungen oder Feh-
ler, teilen Sie dies KLUGES REISEN biƩ e unverzüglich 
mit.

1.3 Weicht die ReisebestäƟ gung inhaltlich von der 
Reiseanmeldung ab, so gilt diese ReisebestäƟ gung 
als ein neues Angebot, an das KLUGES REISEN für 

die Dauer von zehn Tagen gebunden ist. Der Vertrag 

kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes 

zustande, sofern KLUGES REISEN auf die Änderung 

hingewiesen hat und diesbezüglich seine vorvertrag-

lichen InformaƟ onspfl ichten erfüllt hat und der Rei-
sende innerhalb der Bindungsfrist KLUGES REISEN 

gegenüber die Annahme ausdrücklich oder schlüssig 

durch (An-) Zahlung des Reisepreises erklärt.

2. Widerrufsrecht

KLUGES REISEN weist darauf hin, dass Buchungen 
von Pauschalreisen im Fernabsatz (z.B. telefonisch, 
per E-Mail) nicht nach den §§ 312 Abs. 7, 312g Abs. 
2 Satz 1 Nr. 9 BGB widerrufen werden können.

3. Bezahlung

3.1 Nach Vertragsschluss wird eine Anzahlung in Hö-
he von 20% des Reisepreises fällig, sofern der Siche-
rungsschein gemäß § 651r Abs. 4 Satz 1 BGB, Art. 
252 EGBG an den Reisenden in Texƞ orm übermiƩ elt 
wurde. Der Restbetrag ist, sofern die Reise nicht 
mehr aus den in Ziff . 7.1 genannten Gründen abge-
sagt werden kann und der Sicherungsschein in Text-
form übermiƩ elt wurde, 21 Tage vor ReiseantriƩ  zur 
Zahlung fällig. In Ausnahmefällen kann der Veran-
stalter auch eine höhere Anzahlung verlangen. Dies 
muss der Veranstalter gesondert begründen.

3.2 Bei kurzfrisƟ gen Buchungen, d.h. Buchungen, 
die so kurzfrisƟ g vor ReiseantriƩ  erfolgen, dass der 
gesamte Reisepreis bereits fällig ist oder KLUGES 
REISEN die Reise nicht mehr wegen Nichterreichung 
der Teilnehmerzahl absagen kann, ist der gesamte 
Reisepreis sofort zur Zahlung nach in Texƞ orm er-
folgter ÜbermiƩ lung des Sicherungsscheines fällig.
3.3 Prämien für Versicherungen und sonsƟ ge Ausla-
gen wie Storno- und Umbuchungsentgelte sind nach 
Rechnungsstellung vollständig zur Zahlung fällig.

3.4 Sofern der Reisende die Anzahlung oder Rest-
zahlung trotz erhaltenen Sicherungsscheins nicht 
zum jeweiligen Fälligkeitstag leistet, ist KLUGES REI-
SEN berechƟ gt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Vertrag zurückzutreten und den Reisenden mit den 
in Punkt 5 geregelten Stornierungskosten zu belas-
ten.

4. Leistungen und Leistungsänderungen

4.1 KLUGES REISEN ist es bis zu 20 Tage vor Reisebe-
ginn gestaƩ et, bei unerheblichen Abweichungen des 
Vertragsinhalts, sowie bei Preisänderungen bis zu 
8 % des Reisepreises eine Vertragsanpassung einsei-
Ɵ g vorzunehmen. In diesem Zusammenhang behält 
sich KLUGES REISEN gem. §§ 651 f Abs.1 und 2 BGB 
vor, den vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung 
von Kosten DriƩ er, das sind Beförderungskosten, 
Steuern und Wechselkurse, nach den folgenden Be-
sƟ mmungen anzupassen:
–  Bei erhöhten Treibstoņ  osten kann KLUGES REI-

SEN für eine sitzplatzbezogene Erhöhung den Er-
höhungsbetrag ohne Abzüge ersetzt verlangen;

–  In anderen Fällen werden die vom Beförderungs-
unternehmen geforderten zusätzlichen Beförde-
rungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des ver-
einbarten BeförderungsmiƩ els geteilt. Der sich 
hieraus ergebende Erhöhungsbetrag ist KLUGES 
REISEN zu erstaƩ en.

–  Bei erhöhten Hafen- oder Flughafengebühren sind 
Sie verpfl ichtet, KLUGES REISEN den Diff erenzbe-
trag zu erstaƩ en.

–  Bei der Änderung der Wechselkurse nach Ab-
schluss des Reisevertrags ist KLUGES REISEN be-
rechƟ gt, den Reisepreis um den Erhöhungsbetrag 
heraufsetzen.

Im Rahmen des Vorbehalts verpfl ichtet sich KLUGES 
REISEN zugleich, dass auch Senkungen der oben be-
nannten Kosten an Sie weitergegeben werden. 

4.2 Bei erheblichen Abweichungen des Vertrags be-

steht für Sie hingegen die Möglichkeit gem. § 651 g 
Abs.1 BGB entweder das Angebot von KLUGES REI-

SEN zur Vertragsänderung anzunehmen oder unent-

geltlich vom Vertrag zurückzutreten. Das Angebot 

zur Preiserhöhung kann nicht später als 20 Tage vor 

Reisebeginn und das Angebot zur sonsƟ gen Ver-
tragsänderung nicht nach Reisebeginn unterbreitet 

werden. In diesem Zusammenhang kann KLUGES 

REISEN Ihnen auch wahlweise die Teilnahme an ei-

ner anderen Pauschalreise gem. § 651g Abs. 2 BGB 
anbieten. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. Wenn 

Sie nicht innerhalb der von KLUGES REISEN gesetz-

ten Frist reagieren, gilt die Vertragsänderung als an-

genommen.

4.3 Sollte es zu einer Abweichung von EigenschaŌ en 
der Reiseleistung kommen, werden Sie hierüber un-

verzüglich auf einem dauerhaŌ en Datenträger (z.B. 
Email, Brief,..) klar und verständlich informiert.

4.4 Es besteht auf Anfrage die Möglichkeit vor Reise-

beginn, aber nicht später als 7 Tage vor Reisebeginn, 
den Reisevertrag auf einen DriƩ en i.S.d. § 651 e 
Abs.1 BGB zu übertragen. 

4.5 Sollen auf Ihren Wunsch nach der Buchung der 

Reise Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des 

Reiseziels, des Ortes des ReiseantriƩ s, der Unter-
kunŌ  oder der Beförderungsart vorgenommen wer-
den, so können Kosten entstehen. Der Reiseveran-

stalter kann für Änderungen eine Gebühr verlangen, 

die sich anhand des jeweiligen Aufwands berechnet. 

5. RücktriƩ , Kündigung
5.1 Sie können vor Reisebeginn jederzeit vom Ver-

trag zurücktreten. Eine entsprechende Erklärung ist 

KLUGES REISEN in Texƞ orm zu übermiƩ eln. Mit der 
wirksamen Erklärung verliert KLUGES REISEN den 

Anspruch auf den Reisepreis. Sind KLUGES REISEN 

aufgrund Ihres RücktriƩ s Kosten entstanden, so sind 
Sie verpfl ichtet diese Aufwendungen zu erstaƩ en. 
KLUGES REISEN hat in diesem Zusammenhang die 

Möglichkeit Entschädigungspauschalen festzulegen. 

Sie können auch von KLUGES REISEN verlangen, die 

Höhe der Entschädigung konkret zu begründen.

5.2 Grundsätzlich besƟ mmt sich der Entschädi-
gungsanspruch nach dem Reisepreis abzüglich der 

ersparten Aufwendungen und abzüglich dessen, was 

KLUGES REISEN durch anderweiƟ ge Verwendung 
der Reiseleistungen erhält.

–  Stornostaff el: Der Ersatzanspruch von KLUGES 
 REISEN ist unter BerücksichƟ gung der gewöhnlich 
ersparten Aufwendungen und möglicher ander-

weiƟ ger Verwendung pauschaliert gemäß nachste-
hender Staff elung (pro Buchung): 

 Bei Bus- und Flugreisen 

 bis 45 Tage vor Anreise  20 % 
 44. - 30. Tag vor Anreise  30 % 
 29. - 22. Tag vor Anreise  40 % 
 21. - 15. Tag vor Anreise  55 % 

 14. - 7. Tag vor Anreise  70 % 
 6. - 1. Tag vor Anreise   85 % 

 am Tag des ReiseantriƩ s 
 oder bei NichtantriƩ    95 % 
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 Bei Kreuzfahrten

 bis 50 Tage vor Anreise  20 % 

 49. - 31. Tag vor Anreise  35 % 

 30. - 15. Tag vor Anreise  55 % 

 14. - 7. Tag vor Anreise  70 % 

 6. - 2. Tag vor Anreise   85 %

 1 Tag vor Anreise   95 %

 bei NichtantriƩ    100 %
–  Höhere Entschädigung: KLUGES REISEN behält es 

sich vor, anstelle der genannten Pauschale eine 
höhere Entschädigung zu fordern.

–  Ausschluss der Entschädigung: Die Entschädigung 
ist ausgeschlossen, wenn

 �   Sie aufgrund einer erheblichen Vertragsände-
rung i.S.d. § 651g Abs.3 BGB zurücktreten;

 •  unvermeidbare und außergewöhnliche Um-
stände vorliegen, § 651h Abs.3 BGB;

 �  wenn KLUGES REISEN vom Vertrag gem. 
§ 651h Abs.4 BGB zurücktriƩ .

5.3 KLUGES REISEN kann ebenfalls vor Reisebeginn 
vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall enƞ ällt 
auch der Anspruch auf den Reisepreis. Er hat dies 
unverzüglich mitzuteilen.

5.4 KLUGES REISEN kann zurücktreten, wenn

–  die angegebene MindesƩ eilnehmerzahl nicht er-
reicht wird. In diesem Fall sind die Fristen nach 
§ 651h Abs.4 Nr.1 BGB zu beachten.

–  unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände 
vorliegen.

5.5 KLUGES REISEN kann sich nur auf eine Mindest-
teilnehmerzahl berufen, wenn diese deutlich in der 
BuchungsbestäƟ gung angegeben wurde oder ein 
entsprechender Hinweis auf die nöƟ gen Angaben in 
Reiseausschreibungen oder Katalogen erfolgte.

5.6 In jedem Fall hat KLUGES REISEN die auf den Rei-
sepreis geleisteten Zahlungen unverzüglich zurück-
zuerstaƩ en.
5.7 Während der Reise kann KLUGES REISEN nur den 
Vertrag kündigen, wenn Sie sich trotz erfolgter Ab-
mahnung weiterhin vertragswidrig verhalten. Sollte 
das vertragswidrige Verhalten auf eine Verletzung 
der vorvertraglichen InformaƟ onspfl icht zurückzu-
führen sein, ist ein Kündigungsrecht in diesem Fall 
ausgeschlossen. Bezüglich einer Entschädigung gilt 
das unter Ziff . 5.2 Gesagte.

6. Gewährleistung 
6.1 Ihnen stehen bei Mängeln gegenüber KLUGES 
REISEN die Gewährleistungsrechte des § 651i BGB 
zur Verfügung. Dazu müssen sie den Mangel unver-
züglich bei der Reiseleitung vor Ort oder bei einer 
der zuständigen Kontaktstellen anzeigen. Vorrangig 
hat KLUGES REISEN Abhilfe nach § 651k BGB zu leis-
ten. Wird eine Mängelanzeige schuldhaŌ  unterlas-
sen, bestehen weder Minderungs- noch Schadens-
ersatzansprüche.

6.2 Von den Gewährleistungsrechten sind umfasst:

– Abhilfe

– Minderung

– Schadensersatz

– Kündigung

6.3 In jedem Fall hat KLUGES REISEN Beistand zu 
leisten, § 651 q BGB. Damit ist gemeint, dass KLU-
GES REISEN InformaƟ onen zu Gesundheitsdiensten, 
Behörden und Konsulaten bereitstellt, sowie bei der 
Herstellung von FernkommunikaƟ onsverbindungen 
und der Suche nach anderen Reisemöglichkeiten un-

terstützt. Sollten Sie die den Beistand erfordernden 
Umstände schuldhaŌ  herbeiführen, sind Sie KLUGES 
REISEN zum Ersatz der Aufwendungen verpfl ichtet.
6.4 Sie haben die Möglichkeit der Kündigung, wenn 
die Reise aufgrund eines Mangels erheblich beein-
trächƟ gt wird, § 651l Abs.1 BGB. Grundsätzlich ist 
KLUGES REISEN vor Kündigung eine angemessene 
Frist zur Abhilfe zu setzen. KLUGES REISEN verpfl ich-
tet sich alle aufgrund der erfolgten Kündigung er-
sparten Kosten zurückzuerstaƩ en. Eventuelle Mehr-
kosten für eine neue Rückbeförderung sind von 
KLUGES REISEN zu tragen. Das Kündigungsrecht von 
KLUGES REISEN aufgrund außerordentlicher Gründe 
bleibt hiervon unberührt.

6.5 Ein Gepäckschaden oder eine verzögerte Zustel-
lung von Gepäck muss unverzüglich bei der zustän-
digen FluggesellschaŌ  angezeigt und eine Schaden-
anzeige ausgefüllt werden. FluggesellschaŌ en 
lehnen in der Regel ErstaƩ ungen ab, wenn die Scha-
densanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Im Übrigen 
ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehllei-
tung von Reisegepäck der Reiseleitung oder der ört-
lichen Vertretung oder, falls diese nicht erreichbar 
ist, KLUGES REISEN anzuzeigen. Bei fehlender Scha-
densanzeige kommen Ansprüche nicht in Betracht. 
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren 
SchriƩ e zu unternehmen, um eventuelle Schäden 
gering zu halten.

7. HaŌ ung
7.1 Die HaŌ ung von KLUGES REISEN wird für Schä-
den, die keine Körperschäden sind und die nicht 
schuldhaŌ  herbeigeführt werden auf das Dreifache 
des Reisepreises beschränkt. Die HaŌ ungshöchst-
summe gilt jeweils je Kunde und Reise. Möglicher-
weise darüberhinausgehende Ansprüche im Zusam-
menhang mit Reisegepäck nach dem Montrealer 
Übereinkommen bleiben von der Beschränkung un-
berührt.

7.2 KLUGES REISEN haŌ et nach Maßgabe des § 651 
x BGB für den Schaden, der Ihnen aufgrund eines 
technischen Fehlers im Buchungssystem bzw. wäh-
rend des Buchungsvorgangs entstanden ist, es sei 
denn den Veranstalter triŏ   hieran kein Verschulden.

8. IdenƟ tät des ausführenden 
 LuŌ fahrtunter nehmens
Entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung 
von Fluggästen über die IdenƟ tät des ausführenden 
LuŌ fahrtunternehmens ist der Veranstalter ver-
pfl ichtet Sie über die IdenƟ tät des ausführenden 
LuŌ fahrtunternehmens zu informieren. Das gilt 
auch, wenn sich nach Vertragsschluss die Fluggesell-
schaŌ  ändern sollte. Eine Liste der Fluggesellschaf-
ten mit EU-Betriebsverbot ist unter hƩ p://ec.
europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/in-
dex_de.htm einzusehen.

9. EinreisebesƟ mmungen
KLUGES REISEN informiert Sie zu Reisepass-, Visa-, 
Devisen und GesundheitsbesƟ mmungen des jeweili-
gen Landes. Hierbei geht KLUGES REISEN davon aus, 
dass Sie deutscher Staatsbürger sind und keine Be-
sonderheiten, z.B. eine doppelte StaatsbürgerschaŌ  
vorliegen. Bei Abweichungen biƩ en wir um aus-
drücklichen Hinweis. Die Vorgaben und Anforderun-
gen können sich jederzeit ändern. Bei Buchung über 
ein Reisebüro oder eine andere Buchungsstelle wird 
diese InformaƟ onspfl icht übertragen.

Die Beschaff ung von Visa oder anderen erforderli-
chen Dokumente übernimmt KLUGES REISEN nur in 
Ausnahmefällen und bei ausdrücklicher Vereinba-
rung. Die Vereinbarung muss in Texƞ orm erfolgen. 
Sie verpfl ichten sich KLUGES REISEN gegenüber alle 
im Zusammenhang mit der Beschaff ung der Doku-
mente entstandenen Kosten, insbesondere Tele-
kommunikaƟ onskosten und Kosten von Kurierdiens-
ten zu erstaƩ en. KLUGES REISEN haŌ et nicht für den 
rechtzeiƟ gen Zugang der angeforderten Unterlagen 
oder Papiere, es sei denn KLUGES REISEN triŏ   hier-
an ein Verschulden.

10. Gäste mit eingeschränkter Mobilität
Die Reisen von KLUGES REISEN sind für Menschen 
mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behin-
derungen oder Handicaps im Allgemeinen nicht ge-
eignet. Abhängig von der konkreten Reise und nach 
individueller Vereinbarung ist eine Teilnahme ggf. 
möglich.

11. Datenschutz
KLUGES REISEN erhebt und verwendet Ihre perso-
nenbezogenen Daten in ÜbereinsƟ mmung mit der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die Daten-
schutzerklärung können Sie einsehen unter hƩ ps://
www.kluges-reisen.de/datenschutz/.

12. Streitbeilegungsverfahren
KLUGES REISEN weist nach § 36 Verbraucherstreit-
beilegungsgesetz (VSBG) darauf hin, dass KLUGES 
REISEN nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und hierzu 
auch gesetzlich nicht verpfl ichtet ist. Sollte sich nach 
Drucklegung eine gesetzliche Pfl icht zur Teilnahme 
an einem solchen Streitbeilegungsverfahren erge-
ben oder sollte KLUGES REISEN freiwillig daran teil-
nehmen, wird KLUGES REISEN die Reisenden hierü-
ber auf einem dauerhaŌ en Datenträger informieren.

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
13.1 Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Rei-
senden und KLUGES REISEN fi ndet deutsches Recht 
Anwendung.

13.2 Der Reisende kann KLUGES REISEN nur an des-
sen Sitz verklagen. Für Klagen von KLUGES REISEN 
gegen de n Kunden ist der Wohnsitz des Reisenden 
maßgebend. 
13.3 Falls sich eine der vorstehenden BesƟ mmun-
gen als unwirksam oder nicht durchsetzbar erwei-
sen sollte, bleiben die übrigen BesƟ mmungen wei-
terhin gülƟ g. Die Vertragspartner verpfl ichten sich 
vielmehr, einer Regelung zuzusƟ mmen, durch die 
der mit der unwirksamen oder nichƟ gen BesƟ m-
mung verfolgte Sinn und Zweck im wirtschaŌ lichen 
Bereich weitgehend erreicht wird. Das gleiche gilt 
im Falle einer Regelungslücke.

Reiseversicherungen:
KLUGES REISEN empfi ehlt generell den Abschluss ei-
ner Reise-RücktriƩ skosten- und Abbruchversiche-
rung und einer Auslands-Reise-Krankenversicherung 
einschließlich Deckung der Rückführungskosten bei 
Unfall, Krankheit oder Tod.

GülƟ g ab 01.07.2019  
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